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Die Wahlleiterin das Landkreises 

Rottal-Inn 

Zutreffendes ankreuzen  oder in Druckschrift ausfüllen 

 
 
 

Bekanntmachung  
der Sitzung des Landkreiswahlausschusses 

zur Feststellung des abschließenden Ergebnisses 
der Wahl des   Kreistags und des  Landrats 

am 15. März 2020 
 
 

Die Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des abschließenden Ergebnisses der 
Wahl des 
 

 Kreistags und des  Landrats 
 
 

findet am Mittwoch, 25. März 2020 um 14:00 Uhr 

im Landratsamt Rottal-Inn, Ringstraße 4-7, Gebäude 1, Zimmer 102 
 

statt. 
 
Die Sitzung ist öffentlich. 
 
 

Datum 

04. März 2020 
____________________________________ 

Unterschrift 

 

____________________________________ 

H a r t l 

Landkreiswahlleiterin 
 

 

 

Angeschlagen am: 04.03.2020  abgenommen am:   
 

 (Amtsblatt, Zeitung) 
 

Veröffentlicht am: 05.03.2020  im   Amtsblatt des Landkreises 
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2020 
des Zweckverbandes Abfallverwertung Südostbayern (ZAS) 
 

 

Auf Grund § 36 Abs. 1 der Verbandssatzung weist der Zweckverband Abfallverwertung Südostbayern 
auf die amtliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2020 des ZAS vom 28. Januar 2020 im 
Oberbayerischen Amtsblatt Nr. 3 vom 07. Februar 2020 der Regierung von Oberbayern hin.  
 
Burgkirchen, den 24.02.2020 
 
Moser 
Kfm. Werkleiter 

 

 


